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Mass Response Service Gm bH 

DC Tower 1, 38. Stock 

Donau-City-Straße 7 

1220 Wien 
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lega l@ mass.at 

Wien, 19.03.2018 

Bundesgesetz, mit dem die Strafprozeßordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz und 

das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert werden (Strafprozessrechtsänderungsgesetz 

2018) und Bundesgesetz, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, die Straßenverkehrsordnung 

1960 und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert werden 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Mass Response Service GmbH, betreibt unter der Marke spusu (www.spusu.at ) einen MV NO und bietet 

MObilfunkprodukte an, unter anderem auch Prepaid-SIM-Karten. Änderungen des 

Telekommunikationsgesetzes und verwandter Gesetze sind für Mass Response Service GmbH von 

größter Relevanz, deshalb ersucht Mass Response Service GmbH um Aufnahme in den Adressverteiler 

für zukünftige Konsultationen und Begutachtungen. 

Zur Registrierung von Prepaid-Karten erstatten wir folgende 

Stellungnahme 

Die im vorliegenden "Sicherheits paket" vorgesehene Registrierungspflicht für Wertkarten muss für alle 

im Umlauf befindlichen und neu in den Markt gebrachten Prepaid-SIM-Karten gleichzeitig und zum 

gleichen Zeitpunkt in Kraft treten. Ein Verzicht der Registrierung der im Umlauf befindlichen mehr als 5 
Millionen Prepaid-SIM-Karten ist für Mass Response Service GmbH undenkbar und wäre 

kontraprOduktiv und komplementär zur Zielsetzung dieser Regierungsvorlage. 
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Ohne Einbeziehung der bereits im Umlauf befindlichen Prepaid-SIM-Karten, würde es nur zu immensen 

Implementierungsaufwänden für die Anbieter dieser Services kommen, ohne den möglichen Nutzen für 

die Strafverfolgung und Strafvereitelung zu erhöhen. Die Verkäufe von Prepaid-SIM-Karten werden 

massiv zurückgehen, da ja der Vorteil der anonymen Nutzung für den Endkunden komplett wegfällt und 

kriminelle Einzelpersonen oder Organ isationen auf die über 5 Millionen im Umlauf befindlichen Prepaid

SIM-Karten zurückgreifen können. Es entstünde ein Schwarzmarkt auf dem sich potenzielle Straftäter 

gut und einfach mit gebrauchten und weite rhin anonymen Prepaid-SIM-Karten eindecken könnten. 

Bei einer ausschließlichen Registrierungspflicht für neu ausgegebene Prepaid-SIM-Karten wird der 

redliche Bürger unter Generalverdacht gestellt, strafrechtlicher Handlungen zu begehen, während es für 
kriminelle Subjekte ein Leichtes wäre weiterhin anonym bleiben zu können. 

Der massive Eingriff in die Grundrechte von unbescholtenen Bürgern, die nur das Pech hätten zu spät 
Prepaid-SIM-Karten erworben zu haben, bei gleichzeitiger Freistellung vom Erfordernis der Registrierung 

für über 5 Millionen im Umlauf befindlichen Prepaid-SIM-Karten ist nicht nachvollziehbar und muss wohl 

als gleichheitswidrig festgestellt werden. 

Für Mass Response Service GmbH ist somit eine Registrierungspflicht von Prepaid-SIM-Karten nur 
möglich, wenn diese für alle, auch bereits im Umlauf befindlichen Prepaid-SIM-Karten gilt. Wir fordern 
Sie deshalb auf, entweder für die vollständige zeitgleiche Registrierungspflicht aller Prepaid-SIM
Karten (auch der bereits im Umlauf befindlichen) zu sorgen oder, dass ansonsten widersinnige 
Vorhaben der Registrierung von Prepaid-SIM-Karten ersatzlos zu streichen. 

Mit freundliche 

FeJ: +431 2 
ng. Mag. Karl Katz 

Head of MVNO 
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